
4. Beiblatt 8&Septembe r 1955 

A.1!.;f rag e b e a n t VI 0 r t t1 n S 

In Beantwortung, einer Anfrage der Abg. Hol' n und Genossen, 

die an Hand zweier Beispiele die Personalpolitik bei der Österreiohischen 

Tabakrogie kritisierte, hat Bundesoinister für Finanzen Dr. X ami t s 
folgendes mitgeteilt: 

Zentrslinspektor ~!!2.!!!l der im 63. Lebensjahre stoht IUld eine Dienst­

zeit bei der Tabakregie von 42 Jahren aufzuweisen hat, wurde im März 1938 vom 
I 

damaligen Reiohssta~thalter vom Dienst enthoben und mit 3/4 des nor~lmässigen 

Ruhegenusses'pensioniert. Rossi wurde im Jahre' 1945 rehabilitiert und mit 

Wirkung vom 270 APril 1945 zum Zentra1inspektor befördert. Entspreohend 

seiner longen Dier.stzeit mrde ihm die Leitung' des Fabrikationsdepartements 

bei der Generaldirektion fibertragenp :Mit Besohluss des Äufsidhtsrates vom 15. 

JIlli1948 wurde Rossi zum Prokuristen des Unternehmens bestellt~ 

Naoh den ersten Jahren des Wiederaufbaues zeigte sioh aber, dass Zen­

tralinspektor Rqssi den für die Angelegenheiten seines Ressorts erforderliohen 

Weitbliok vermissen liess und dass vor allem' seine Eigenwilligkeit Folg'eer­

soheinungen zeitigte, die sioh nicht nur auf den Ablauf der Fabrikation hemmand, 

sondern nuoh innerhalb des Personals störend und nachteilig ausgewirkt hat" 

Zent~alinspektor Rossi ging schliesslioh so weit, nioht nur innerhalb des 

Betriebes, sondern auch naoh aussen hin Massnahmen der Geschäftsführung in 

vollkommen unzulässiger Weise zu kritisieren~ 

Dn Zentralinspektor Rossi trotz '\viederholter Verhalte sein Verhalten 

nioht änderte, kam es Zll sohwerwiegenden· Differenzen, die eine gedeihliche 

Zu.sammenarbeit mit. ihm unmöglich machten" 

Obwohl das Ve rr..a 1 ten Rossis ausI'eichenden Anlass f:ür die Einleitung 

eines Dis2iplin:2-"'Verfahrens geboten hätte 9 hat sich die Leitung des UnternEh l!1ens 

nicht bestimmt gefu..'lden, gegen den langjährigen Betriebsbeamten kurz vor Been­

digung seiner normalen Dienstzeit ein solches Verfahren anhängig zu maohen. 

Aus dem gleichen Grunde und mit Rücksicht auf die seinerzeitige politische 

Mnsaregelun.g _ des Beamten und il'1.sbeaondere auch auf seine Verpfliohtung zur Ob­

sorge für die Fr3u~ ein eigenes und drei il.d~~':ptivkinder, wollte die Generaldi­

rekti'on au.ch VOll der 1föglichkeit einer Pensionierung gemäss § 80 AbB~ 2 

Dienstprngrotik .... Rossi hatte das 60., Lebensjahr überschritten und einen ge­

setzlichen Ansprach auf cten vollen Ru.hegenuss erlangt - keinen Gebrauch machen 
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I 

und war vielmehr bestrebt, im Bereich des Finanzressorts eine seinen Rang 

und. se'inen Kenntnissen entsprechende ~ndere Verwelidung zg. fincleno llfit Rück­

,sicht auf seine Erfahrung in wirtschaftlichen Fragen wurde daher von der 

Personalsektion des BQndesministeriums für Finanzen eine Verwendung in der 

zu schaffenden Zollwertstelle des Bundesministeriums für Finanzen in hussicht 

genommen und ihm davon bereits im Feber dieses Jahres Mitteilung gemacht~Die 

Zollwertstelle wurde nach Verabschiedung der einschlägigen gesetzliohenVor­

schriften in den Sommermonaten dieses Jahres tatsächlich errichtet; daher 

konnte nunmehr erst die Einberufung Rossis zur Dienstleist~~g bei dieser Stelle 

erfolgen. 

Aus dem geschilderten Saohverhalt ergibt sich, dnss Zentralinspektor 

Rossi nicht aus politischen Gründen, sondern aus faohliohen Gesichtspunkten 

und aus Gründen der Betriebsdiszipl~ seines Postens enthoben werden musste. 

Lediglich die Schvd:erigkei t, sofort eine geeignete neue Verw'endung innerhalb 

des Finnnzressorts zu finden, ~~d eine gewisse soziale Rüoksichtnahne waren 

die Ursache für die verhältnismässig lange Dauer der une~vünsohten Dienstfrei­

ste llung. 

Dipl.-Ill8. Orgler, 55 Jahre 01 t, seit 26 Jahren Beamter der Tabakregie , 

'war mit den tec~isohen Agenden der Tabakfabrik 'Schvraz besohäftigt. Nnoh dem 

Zusammenbruoh im April 1945 wurde Orgler von der Stadtgemeinde Schwaz mit 

der kommissarischen Leitung des Städtisohen Elektrizitätswerkes betraut, um die 

Versorgung der Gemeinde mit elektrischem Strom zu sicherno Bei der Lebenswioh­

tigkeit, die eine unun~erbrochene Versorgung mit elektrischem stroo für die 

Tnbak:f'.,:!~ik in Schwaz bedeutetes erscheint es verständlioh, dass die Leitung 

der dortigen Fabrik - mit der Generaldirektion L~ Wiän bestand lange Zeit 

keine Verbindung -dieser Betrauung ihxcs Beamten zustinmte,zumal diese neben­

berufliohe Tätigkeit vorvdegend in de~ dienstfreien Zeit erfolgte. Die anfäng­

lichn~ ausserhalb der normalen Dienstzeit der Tabakfabrik erforderliche 

Täti.gkei t Orglers b~im E....1l1erk der Stadtgemeinde SchYv"az v.urde durch das An­

wachsen der Agende~ der Führung eines so lebenswiohtigen Betriebes immer aus­

gedehnter, sodass die Tätigkeit Orglers in de~ Tabakfabrik,immer geringer wur-
, 

de. Mit Rüoksioht auf seine eingeschränkte Tätigkeit bei der Tabakfabrik vvurde 

sein Gehalt niedriger festgesetzt, als seiner ursprünglichen Verwendung in 

Vollbesohäftigung entsproohen hätte. Von der Stadtgemeinde erhält Org~r eine 

Aufwandsentschädigung. Von zwei Dienstbezügen kann daher nioht gesproohen wer4enö 

Die Tabakregie war zWa~ ar~angs bemüht, eine beiderseits be~r~digende 
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LCSsung dieses Zustandes auf dem Wege einer UbernBhme Orgle rs durch die . 

Stadtgemeinde herbeizuführen, doch seigte sich diese einer solohen LCSsung 

nicht zugänglich. Eine Versetzung Orglers,' der geborener Schwa zer ist und 
" , 

nebst seiner Funktion als Leiter des E-Werhesauch Kommandant der Städtiscmn 

Feuerwehr Schwaz ist, inbeiden Eigenschaften also für die Stadtgemeinde 

and ti1r die Bevölkerung wichtige Positionen inne hat, konnte nioht in Betracht 

gezogen werden. Für eine Pensionierung fehlten bisher die gesetzlichen Voraus­

setzungen. Die GeneraldirektiQn glaubte schliesslioh, es bei dem bisherigen 

Zustand belassen zu kCSnnen, weil sie in di~sem Entgegenkommen eine ähnliohe 

Subvention i sah, wie sie an andere Geme~n, in welohen sich Betriebe der 

ttAustria lt AG befinden, z.B. an die Stadtgemeinden Hainburg und Fürstenfeld, 

auoh im"Hi,nblick auf den Ausfall der Gewerbesteueranteile regelmä.ssig gelei­

stet werden. 

Da Orgler schon seit M'ärz d • .J. krank und arbei tsunfähig ist, dürfte 

seine Fensionierung herbeigeführt werden können. 

Wie aus meinen Ausführungen zu ersehen ist, waren auoh für die Be­

handlung der Angelegenheit Orglers keinerlei politische Beweggründe, aonaern 

ausscbliesslich die Rücksichtnahl:le auf mrtaohaftliche Belange der Stadtge­

meinde Schwaz massgebend. Mangels einer Pfliohtwidrigkei t besteht zu einer 

Massregelung der Ersatzpflicht der mit dem Fall Orgler l::eschäf'tigten Beamten 

kein Anlass. 

Absch1iessend stelle ioh noch einmal fest, dass in keinem der beiden 

Fälle politische Motive massgebend waren und dass lediglich snchliohe Ge.­

sichtspunkte für die Personalpolitik entscheidend waren und auch weiterhin 

bleiben. 

.....~ ..... -.... ~ 
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